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Vermittlung bei Anfrage „Lagebericht der Hubschrauberstaffel aus dem Ahrtal“  
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bezugnehmend auf Ihre Nachfrage weise ich auf den Wortlaut von § 2 Abs. 3 
Landestransparenzgesetz  Rheinland-Pfalz  hin:  Soweit  besondere  Rechtsvorschriften  den  Zugang 
zu Informationen, die Auskunftserteilung, die Übermittlung oder die Gewährung von Aktenein sicht 
regeln, gehen diese Rechtsvorschriften mit Ausnahme des § 29 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. Der Landesgesetzgeber 
knüpft  das  Vorrangverhältnis  ausweislich  des  Wortlauts  somit  ausschließlich  an  die  angefragte 
Information  bzw.  die  Frage,  ob  besondere  Rechtsvorschriften  den  Zugang  zu  dieser  Information 
regeln.  Nicht  maßgeblich  dagegen  ist  die  Frage,  für  welche  öffentliche  Stelle  die  besondere 
Rechtsvorschrift  Vorgaben  vorsieht.  Dieses  Ergebnis  entspricht  auch  dem  Sinn  und  Zweck  der 
Vorschrift, denn würde das Vorrangverhältnis nur bei einem Teil der transparenzpflichtigen Stellen 
bestehen, könnte die besondere Rechtsvorschrift durch die Wahl der transparenzpflichtigen Stelle 
umgangen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 

Uli Mack 


